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§ 85 StKAG Gebührenrechnung
 StKAG - Stmk. Krankenanstaltengesetz 2012

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 24.11.2024

(1) Soweit LKF-Gebühren, P1egegebühren, Kostenbeiträge, Sondergebühren und Sonderaufwendungen nicht im

Vorhinein entrichtet wurden, sind sie mit dem letzten Tag eines jeden P1egemonats beziehungsweise mit dem Tag der

Entlassung aus der Anstaltsp1ege abzurechnen und ohne Verzug zur Zahlung vorzuschreiben. Sie sind mit dem Tage

der Vorschreibung fällig und innerhalb von zwei Wochen zu bezahlen. Nach Ablauf von sechs Wochen ab dem

Fälligkeitstag sind die gesetzlichen Verzugszinsen zu verrechnen. Aus berücksichtigungswürdigen Gründen kann über

Antrag der Verp1ichteten/des Verp1ichteten die Abstattung vorgeschriebener LKF-Gebühren, P1egegebühren,

Kostenbeiträge, Sondergebühren und Sonderaufwendungen in Teilbeträgen gestattet bzw. gestundet werden. Die

Gebührenrechnung für die Blutabnahme nach straßenpolizeilichen Vorschriften nach den Bestimmungen des

Gebührenanspruchsgesetzes 1975 (§ 34 Abs. 2) ist der Bezirksverwaltungsbehörde bzw. Landespolizeidirektion, soweit

diese für das Gebiet einer Gemeinde zugleich Sicherheitsbehörde ist, zu übermitteln, deren Organ der Straßenaufsicht

die Blutuntersuchung veranlasst hat, sofern die Blutabnahme nicht auf Verlangen der/des Untersuchten erfolgt ist.

(2) Zur Einbringung fälliger LKF-Gebühren, P1egegebühren, Kostenbeiträge, Sondergebühren und

Sonderaufwendungen ist der Verp1ichteten/dem Verp1ichteten eine Gebührenrechnung zuzustellen; diese hat zu

enthalten:

1. die Dauer der Krankenanstaltspflege,

2. die Höhe der täglichen LKF-Gebühr, Pflegegebühr,

3. die Höhe der aufgelaufenen LKF-Gebühren, Pflegegebühren,

4. die Höhe der aufgelaufenen Kostenbeiträge,

5. die Höhe der aufgelaufenen Sondergebühren und Sonderaufwendungen,

6. die geleisteten Teilzahlungen,

7. die Höhe des aushaftenden Rückstandes,

8. einen Hinweis auf die Fälligkeit der Forderung (Abs. 1) und auf allfällige

Verzugszinsen,

9. einen Hinweis auf die Regelung der Abs. 3 und 4.

(3) Gegen die Gebührenrechnung kann die/der Verp1ichtete binnen zwei Wochen nach Zustellung schriftlich bei der

Stelle einen begründeten Einspruch erheben, welche die Gebührenrechnung ausgestellt hat. Wird innerhalb dieser
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Frist kein begründeter Einspruch erhoben, so gilt die in der Gebührenrechnung ausgewiesene Zahlungsverp1ichtung

als endgültig. Ansuchen um Gewährung eines Zahlungsaufschubes oder von Teilzahlung gelten nicht als Einspruch.

Falls dem Einspruch vom Rechtsträger der Krankenanstalt nicht voll Rechnung getragen wird, ist er vom Rechtsträger

der nach dem Sitz der öGentlichen Krankenanstalt zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde vorzulegen. Diese hat

darüber mit Bescheid zu entscheiden.

(4) Die Gebührenrechnung ist vollstreckbar und gilt als Rückstandsausweis entweder

1. nach Ablauf der zweiwöchigen Zahlungsfrist (Abs. 1) oder

2. nach Ablauf von zwei Wochen, gerechnet vom Tage des Ablaufes der erstreckten Zahlungsfrist (Abs. 1) oder

3. bei Nichtbezahlung von Teilbeträgen bezüglich des gesamten aushaftenden Betrages nach Ablauf von zwei

Wochen nach Fälligkeit eines Teilbetrages oder

4. nach Ablauf von zwei Wochen nach rechtskräftiger Entscheidung.

(5) Auf Grund von Rückstandausweisen öGentlicher Krankenanstalten für LKF-Gebühren oder P1ege(Sonder)gebühren

und Kostenbeiträge ist gegen Patientinnen/Patienten die Vollstreckung im Verwaltungsweg zulässig, wenn die

Vollstreckbarkeit von der Bezirksverwaltungsbehörde bestätigt wurde.

Anm.: in der Fassung LGBl. Nr. 87/2013
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